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Anhebung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Pflegeversicherung ab 

1. Januar 2019 

 

Zusammenfassung 

Der Referentenentwurf des „Pflegeversicherungs-Beitragssatzanpassungsgesetzes 

2019“ sieht eine Anhebung des Beitragssatzes der gesetzlichen Pflegeversicherung um 

0,5 Prozentpunkte ab 1. Januar 2019 vor. 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der beigefügte Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Beitragssatzes in 

der Pflegeversicherung 2019 (Pflegeversicherungs-Beitragssatzanpassungsgesetz 

2019 - BSAG) sieht die Anhebung des Beitragssatzes zur Pflegeversicherung zum 

1. Januar 2019 um 0,5 Prozentpunkte vor. Damit erhöht sich der Beitragssatz zur Pfle-

geversicherung auf 3,05 Prozent für Versicherte mit Kindern bzw. auf 3,30 Prozent für 

Kinderlose. Für die Arbeitgeber bedeutet dies eine Mehrbelastung von rund 2,1 Milliar-

den Euro jährlich. Die geplante Absenkung des Beitragssatzes bei der Bundesagentur 

für Arbeit um 0,5 Prozentpunkte zum 1. Januar 2019 wird damit konterkariert.  

 

Aus Sicht des ZDH sind die jetzt vorgesehenen Leistungsverbesserungen im Pflegebe-

reich zwar grundsätzlich nachvollziehbar. Jedoch dürfen die kompletten Kosten nicht 

automatisch den Beitragszahlern aufgebürdet werden, zumal die gesetzliche Pflegever-

sicherung richtigerweise nach dem Prinzip der Teilkostendeckung konzipiert ist. Hinzu 

kommt, dass viele der geplanten Leistungsverbesserungen als gesamtgesellschaftliche 

Aufgaben anzusehen und deshalb von der gesamten Gesellschaft über Steuern zu 

finanzieren sind.  
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Die gesetzliche Pflegeversicherung ist im besonderen Maße vom demografischen 

Wandel betroffen. Vor diesem Hintergrund fordert der ZDH die Vorlage eines Reform-

konzeptes, das die langfristige Finanzierung der gesetzlichen Pflegeversicherung ohne 

weitere Beitragserhöhungen sicherstellt.  

 

Um ein Inkrafttreten des Gesetzes zum 1. Januar 2019 gewährleisten zu können, soll 

der Gesetzentwurf bereits am 10. Oktober 2018 in das Kabinett eingebracht werden.  

 

Über das weitere Gesetzgebungsverfahren werden wir Sie informieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

gez. Jörg Hagedorn     gez. Dr. Anne Dohle 

Leiter Abteilung Soziale Sicherung 
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Referentenentwurf 

des Bundesministeriums für Gesundheit 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Beitragssatzes in der sozi-
alen Pflegeversicherung 2019  

(Pflegeversicherungs-Beitragssatzanpassungsgesetz 2019 - BSAG) 

A. Problem und Ziel 

Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wurden die Leistungen der Pfle-
geversicherung deutlich verbessert. Mehr Menschen haben die unterschiedlichen Leis-
tungsverbesserungen in Anspruch genommen als ursprünglich erwartet. Zur Finanzierung 
der daraus resultierenden Mehrausgaben ist eine Anhebung des Beitragssatzes ab 2019 
notwendig. Ausgabenwirksame Maßnahmen sind ferner im Pflegepersonal-Stärkungsge-
setz enthalten. Zudem sind im Koalitionsvertrag weitere ausgabenwirksame Maßnahmen 
vorgesehen. 

B. Lösung 

Mit diesem Gesetz wird der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung zum 1. Januar 
2019 um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Damit ergibt sich ein Beitragssatz von 3,05 Pro-
zent. Die Anhebung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte zum 1. Januar 2019 führt zu 
Mehreinnahmen der sozialen Pflegeversicherung von rund 7,6 Milliarden Euro jährlich. 
Langfristig steigt der Betrag entsprechend der Lohn- und Beschäftigungsentwicklung. 

Mit der Anhebung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte ist die Finanzierung der ge-
nannten Mehrausgaben für die laufende Legislaturperiode und somit Beitragssatzstabilität 
bis 2022 sicherstellbar. Es wird damit auch möglich, weitere im Koalitionsvertrag verein-
barte Maßnahmen wie die kontinuierliche Anpassung der Sachleistungsbeträge der Pflege-
versicherung an die Personalentwicklung und die weitere Entlastung pflegender Angehöri-
ger umzusetzen. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Bund, Länder und Gemeinden sind aufgrund der Beitragssatzerhöhung in ihrer Funktion als 
Arbeitgeber ab 2019 mit rund 255 Millionen Euro jährlich belastet. Zusätzlich entstehen dem 
Bund für die Übernahme der Beiträge für Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung 
für Arbeitsuchende durch die Beitragssatzerhöhung Mehrausgaben in Höhe von rund 165 
Millionen Euro jährlich. Die Anhebung des Beitragssatzes zur sozialen Pflegeversicherung 
um 0,5 Prozentpunkte führt durch die Erhöhung des Sonderausgabenabzugsvolumens bei 
der Einkommensteuer zu Mindereinnahmen von 860 Millionen Euro jährlich (inklusive Soli-
daritätszuschlag). Durch den zusätzlichen Betriebsausgabenabzug der Arbeitgeber dürften 
dem Bund Steuermindereinnahmen in einer Größenordnung von 0,5 Milliarden Euro ent-
stehen.  
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Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Ka-
pitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ergeben sich Kosten von etwa 30 Millionen 
Euro im Jahr. Des Weiteren ergeben sich zusätzliche Kosten für die Bundesagentur für 
Arbeit durch die Übernahme der Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung für Bezieherin-
nen und Bezieher von Arbeitslosengeld (inklusive Arbeitslosengeld bei Weiterbildung) in 
Höhe von insgesamt rund 100 Millionen Euro jährlich. Auch in weiteren Sozialversiche-
rungszweigen ergeben sich bei den Beiträgen zur sozialen Pflegeversicherung insgesamt 
Mehrausgaben in der Größenordnung eines höheren zweistelligen Millionenbetrags.  

Im Bereich der Rentenversicherung ergeben sich aus der geplanten Festschreibung des 
Sicherungsniveaus vor Steuern (Gesetz über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung) für den Bundeshaushalt indirekte Wirkungen von 
0,7 Milliarden Euro im Jahr 2023 und von 1,6 Milliarden Euro im Jahr 2025 und der Bei-
tragssatz steigt 2023 stärker auf 19,6 Prozent an. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht ein geringfügiger Erfüllungsaufwand. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht ein geringfügiger Erfüllungsaufwand. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 300 000 Euro. 

F. Weitere Kosten 

Die Mehrbelastung der privaten Arbeitgeber aufgrund der Anhebung des Beitragssatzes 
beträgt im Jahr 2019 etwa 2,1 Milliarden Euro. 

Mögliche Auswirkungen auf Löhne und Preise, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, sind geringfügig, aber nicht konkret abschätzbar. 
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Referentenentwurf des Bundesministeriums für Gesundheit 

Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Beitragssatzes in der sozi-
alen Pflegeversicherung 2019 

(Pflegeversicherungs-Beitragsanpassungsgesetz 2019 – BSAG) 

Vom ... 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 

Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch 

In § 55 Absatz 1 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegeversiche-
rung – (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBl. I S. 1014, 1015), das zuletzt durch 
Artikel 9 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2757) geändert worden ist, wird die 
Angabe „2,55“ durch die Angabe „3,05“ ersetzt. 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen 

Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wurden die Leistungen der Pfle-
geversicherung deutlich verbessert. Mehr Menschen haben die unterschiedlichen Leis-
tungsverbesserungen in Anspruch genommen als ursprünglich erwartet. Zur Finanzierung 
der daraus resultierenden Mehrausgaben ist eine Anhebung des Beitragssatzes ab 2019 
notwendig. Ausgabenwirksame Maßnahmen sind ferner im Pflegepersonal-Stärkungsge-
setz enthalten. Zudem sind im Koalitionsvertrag weitere ausgabenwirksame Maßnahmen 
vorgesehen. 

II. Wesentlicher Inhalt des Entwurfs 

Mit diesem Gesetz wird der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung zum 1. Januar 
2019 um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Damit ergibt sich ein Beitragssatz von 3,05 Pro-
zent. Die Anhebung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte zum 1. Januar 2019 führt zu 
Mehreinnahmen der sozialen Pflegeversicherung von rund 7,6 Milliarden Euro jährlich. 
Langfristig steigt der Betrag entsprechend der Lohn- und Beschäftigungsentwicklung. 

Mit der Anhebung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte ist die Finanzierung der ge-
nannten Mehrausgaben für die laufende Legislaturperiode und somit Beitragssatzstabilität 
bis 2022 sicherstellbar. Es wird damit auch möglich, weitere im Koalitionsvertrag verein-
barte Maßnahmen wie die kontinuierliche Anpassung der Sachleistungsbeträge der Pflege-
versicherung an die Personalentwicklung und die weitere Entlastung pflegender Angehöri-
ger umzusetzen. 

III. Alternativen 

Keine. 

IV. Gesetzgebungskompetenz 

Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes für die Regelungen zur gesetzlichen Pflegever-
sicherung beruht auf Artikel 74 Absatz 1 Nummer 12 des Grundgesetzes (Sozialversiche-
rung). 

V. Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen 
Verträgen 

Der Gesetzentwurf ist mit dem Recht der Europäischen Union vereinbar. 
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VI. Gesetzesfolgen 

1. Nachhaltigkeitsaspekte 

Mit der Anhebung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte ist die Finanzierung der Mehr-
ausgaben für die laufende Legislaturperiode und somit Beitragssatzstabilität bis 2022 si-
cherstellbar. 

2. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Bund, Länder und Gemeinden sind aufgrund der Beitragssatzerhöhung in ihrer Funktion als 
Arbeitgeber ab 2019 mit rund 255 Millionen Euro jährlich belastet. Zusätzlich entstehen dem 
Bund für die Übernahme der Beiträge für Bezieherinnen und Bezieher von Grundsicherung 
für Arbeitsuchende durch die Beitragssatzerhöhung Mehrausgaben in Höhe von rund 165 
Millionen Euro jährlich. Die Anhebung des Beitragssatzes zur sozialen Pflegeversicherung 
um 0,5 Prozentpunkte führt durch die Erhöhung des Sonderausgabenabzugsvolumens bei 
der Einkommensteuer zu Mindereinnahmen von 860 Millionen Euro jährlich (inklusive Soli-
daritätszuschlag). Durch den zusätzlichen Betriebsausgabenabzug der Arbeitgeber dürften 
dem Bund Steuermindereinnahmen in einer Größenordnung von 0,5 Milliarden Euro ent-
stehen.  

Im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem Vierten Ka-
pitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ergeben sich Kosten von etwa 30 Millionen 
Euro im Jahr. Des Weiteren ergeben sich zusätzliche Kosten für die Bundesagentur für 
Arbeit durch die Übernahme der Beiträge zur sozialen Pflegeversicherung für Bezieherin-
nen und Bezieher von Arbeitslosengeld (inklusive Arbeitslosengeld bei Weiterbildung) in 
Höhe von insgesamt rund 100 Millionen Euro jährlich. Auch in weiteren Sozialversiche-
rungszweigen ergeben sich bei den Beiträgen zur sozialen Pflegeversicherung insgesamt 
Mehrausgaben in der Größenordnung eines höheren zweistelligen Millionenbetrags.  

Im Entwurf eines Gesetzes über Leistungsverbesserungen und Stabilisierung in der gesetz-
lichen Rentenversicherung (Kabinettbeschluss vom 29. August 2018) ist unter anderem 
eine doppelte Haltelinie beim Sicherungsniveau vor Steuern und beim Beitragssatz in der 
allgemeinen Rentenversicherung vorgesehen. Danach darf das Sicherungsniveau vor 
Steuern bis zum Jahr 2025 nicht unter 48 Prozent sinken und der Beitragssatz zur allge-
meinen Rentenversicherung bis zum Jahr 2025 nicht über 20 Prozent ansteigen. Die An-
hebung des Beitragssatzes zur sozialen Pflegeversicherung um 0,5 Prozentpunkte führt 
rechnerisch zu einer Dämpfung des Sicherungsniveaus vor Steuern. Da nach dem genann-
ten Gesetzentwurf die Haltelinie von 48 Prozent beim Sicherungsniveau vor Steuern einzu-
halten ist, müssen die künftigen Rentenanpassungen höher ausfallen. Dies zieht wiederum 
höhere Beitragssätze und damit auch höhere Belastungen des Bundeshaushalts nach sich. 

Mittelbare Auswirkungen der Anhebung des Beitragssatzes zur sozialen Pflegever-
sicherung auf die allgemeine Rentenversicherung und auf den Bund 



 - 6 - Bearbeitungsstand: 27.09.2018  13:22 Uhr 

 

Durch die höheren Rentenanpassungen wird auch der Bundeszuschuss zur knappschaftli-
chen Rentenversicherung sowie das Sicherungsniveau in der allgemeinen Rentenversiche-
rung beeinflusst. 

Mittelbare Auswirkungen der Anhebung des Beitragssatzes zur sozialen Pflegever-
sicherung auf den Bundeszuschuss zur knappschaftlichen Rentenversicherung in 
Milliarden Euro 

 

Mittelbare Auswirkungen der Anhebung des Beitragssatzes zur sozialen Pflegever-
sicherung auf das Sicherungsniveau vor Steuern 

 

3. Erfüllungsaufwand 

Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Für die Bürgerinnen und Bürger entsteht ein geringfügiger Erfüllungsaufwand. 

Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Für die Wirtschaft entsteht ein geringfügiger Erfüllungsaufwand. 

Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Für die Verwaltung entsteht ein einmaliger Erfüllungsaufwand von rund 300 000 Euro. 

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Beitragsatz 

Erhöhung des Beitragssatzes zur 
Pflegeversicherung auf 3,05 Prozent

18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 19,6% 20,0% 20,0%

Absenkung des Beitragssatzes zur 
Arbeitsförderung auf 2,5 Prozent 
sowie RV-Leistungsverbesserungs- 
und -Stabilisierungsgesetz-Entwurf

18,6% 18,6% 18,6% 18,6% 19,4% 20,0% 20,0%

Differenz in Prozentpunkten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0

zusätzl. Beitragsmittel* 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 0,0
zusätzl. Bundesmittel** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 1,6

davon:
Beiträge Kindererziehung 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
allg. Bundeszuschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Beitragssatzgarantie 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6

*) Ohne Beiträge des Bundes für Kindererziehungszeiten.

**) Etwaige Differenzen in der Summe sind rundungsbedingt.

in Mrd. Euro

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Bundeszuschuss knappschaftliche 
Rentenversicherung in Mrd. Euro

0,00 0,01 0,02 0,02 -0,02 0,02 0,02

Jahr 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Sicherungsniveau vor Steuern

Erhöhung des Beitragssatzes zur 
Pflegeversicherung auf 3,05 Prozent

48,1% 48,0% 48,0% 48,0% 48,2% 48,0% 48,0%

Absenkung des Beitragssatzes zur 
Arbeitsförderung auf 2,5 Prozent 
sowie RV-Leistungsverbesserungs- 
und -Stabilisierungsgesetz-Entwurf

48,2% 48,0% 48,0% 48,0% 48,1% 48,0% 48,0%
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4. Weitere Kosten 

Die Mehrbelastung der privaten Arbeitgeber aufgrund der Anhebung des Beitragssatzes 
beträgt im Jahr 2019 etwa 2,1 Milliarden Euro. 

Mögliche Auswirkungen auf Löhne und Preise, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-
veau, sind geringfügig, aber nicht konkret abschätzbar. 

VII. Befristung; Evaluierung 

Eine Befristung oder Evaluation sind nicht vorgesehen. 

B. Besonderer Teil 

Zu Artikel 1 (Änderung des Elften Buches Sozialgesetzbuch) 

Mit der vorliegenden Änderung wird der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung zum 
1. Januar 2019 um 0,5 Prozentpunkte angehoben. Damit ergibt sich ein Beitragssatz von 
3,05 Prozent. 

Mit der Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs wurden die Leistungen der Pfle-
geversicherung deutlich verbessert. Mehr Menschen haben die unterschiedlichen Leis-
tungsverbesserungen in Anspruch genommen als ursprünglich erwartet. Zur Finanzierung 
der daraus resultierenden Mehrausgaben ist eine Anhebung des Beitragssatzes ab 2019 
notwendig. Ausgabenwirksame Maßnahmen sind ferner im Pflegepersonal-Stärkungsge-
setz enthalten. Mit der Anhebung des Beitragssatzes um 0,5 Prozentpunkte ist die Finan-
zierung der Mehrausgaben für die laufende Legislaturperiode und somit Beitragssatzstabi-
lität bis 2022 sicherstellbar. Es wird damit auch möglich, weitere im Koalitionsvertrag ver-
einbarte Maßnahmen wie die kontinuierliche Anpassung der Sachleistungsbeträge der Pfle-
geversicherung an die Personalentwicklung und die weitere Entlastung pflegender Ange-
höriger umzusetzen. 

Zu Artikel 2 (Inkrafttreten) 

Die Beitragssatzanpassung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 
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